
Stellungnahme zum Antrag  
auf Gründungszuschuss (SGB III) 

Dieses Merkblatt soll Informationen und Tipps zur Vorgehensweise bei der Antragstellung geben. Obwohl es mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, kann eine Haftung für die 

Vollständigkeit und inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden. Stand: 01. Januar 2023 

 

Antragstellung  ALG I-Empfänger bei der Agentur für Arbeit: Informationen 

Voraussetzungen für die Förderung  a) Es besteht bei Antragsstellung ein Restanspruch auf Arbeits-

losengeld (ALG I) von mindestens 150 Tagen. Ausnahme: 

Menschen mit Behinderungen (im Sinne des § 19 SGB III) 

b) Die selbständige Tätigkeit muss hauptberuflich ausgeübt 

werden und zur Beendigung der Arbeitslosigkeit führen, also 

mindestens 15 Stunden wöchentlich umfassen. 

c) Der Gründungszuschuss ist eine Ermessensleistung, es 

besteht kein Rechtsanspruch. 

Dauer  6 Monate in Phase 1 plus 9 Monate in Phase 2 

Auszahlung  monatlich  

Höhe  a) Der Gründungszuschuss ist steuerfrei 

b) Phase 1: Dauer von 6 Monaten Auszahlung in Höhe  

des Arbeitslosengeldes plus 300 € zur sozialen Absicherung.  

c) Auf Antrag bei der Agentur für Arbeit ist eine Verlängerung 

um 9 Monate ist möglich.  

Hinweis: In dieser Phase werden monatlich lediglich 300,- € zur 

sozialen Absicherung ausgezahlt. 

Gesetz (Rechtsgrundlage)  § 93 SGB III  

Kosten für die Stellungnahme über 

die Tragfähigkeit 

a) künftige IHK-Mitglieder (gewerblich) 120 €, inkl. USt 

b) Freiberufler 150 €, inkl. USt 

Bearbeitungszeit  

für die Stellungnahme 

1 – 2 Wochen nach Eingang der vollständigen Unterlagen 

Wer kann die Tragfähigkeit der 

Existenzgründung bestätigen? 

Steuerberater, Industrie- und Handelskammern, Handwerks-

kammern, berufsständische Kammern, Fachverbände, Unter-

nehmensberater, Kreditinstitute, Wirtschaftsprüfer 

(bitte unbedingt vorab mit der Agentur für Arbeit klären!) 

Freiberufler  

(keine IHK-Mitgliedschaft) 

Das Institut für Freie Berufe (IFB) an der Friedrich-Alexander-

Universität Erlangen-Nürnberg ist für Freiberufler ein alternati-

ver Ansprechpartner beim Gründungsprozess sowie für Infor-

mationen zum Gründungszuschuss: http://ifb.uni-erlangen.de/  

 

Für die Beurteilung des Gründungsvorhabens durch die IHK Darmstadt sind nachfolgende Unterlagen (voll-

ständig) erforderlich – gerne auch per E-Mail:  

 

1. Originalantrag Ihrer Agentur für Arbeit: 

a) Vordruck: „Anforderung der Stellungnahme einer fachkundigen Stelle“ mit der Unterschrift  

der Antragstellenden 

b) Vordruck: „Stellungnahme der fachkundigen Stelle zur Tragfähigkeit der Gründung“ 

2. Aussagefähige Beschreibung des Gründungsvorhabens (Businessplan) 

    Hinweis: Gründungswerkstatt-Hessen, ein kostenfreies Businessplan-Tool der Kammern 

3. Privater Finanzbedarf / Kapitalbedarfsplan / Finanzierungsplan 

4. Umsatz- und Rentabilitätsvorschau für die ersten drei Jahre. 

    Das erste Jahr mit monatlicher Betrachtung 

5. Lebenslauf 

6. Nachweis der fachlichen Eignung: Zeugnisse und/oder erforderliche Genehmigungen 

7. Falls erforderlich: Begründung der letzten Geschäftsaufgabe/n 

 

Kontakt:  Uwe Zahlten (Tel.: 06151 871-1218, E-Mail: uwe.zahlten@darmstadt.ihk.de) oder  

   Jens-Uwe Lalk (Tel.: 06151 871-1158, E-Mail: jens.lalk@darmstadt.ihk.de). 


